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MoJon: Präzise und zeitgemässe Bezeichnungen der poliJschen Organe Horws 

Die Gemeindeordnung regelt die Bezeichnung der politischen Organe unserer Gemeinde. Diese Motion 
fordert den Gemeinderat dazu auf, in einer Teilrevision der Gemeindeordnung den Begriff «Einwohner-
rat» durch «Gemeindeparlament»1 und den Begriff «Bürgerrechtsdelegation» durch «Einbürgerungs-
delegation» zu ersetzen. Ausserdem soll anstatt «Gemeindepräsident/Gemeindepräsidentin» der Be-
griff «das Gemeindepräsidium» verwendet werden. 

Begründung:  

1. Schon lange zeigt die Sprachwissenschaft auf, dass Sprache und die Wahrnehmung gesellschaftli-
cher Wirklichkeit eng miteinander verknüpft sind. Werden Bevölkerungsgruppen sprachlich nicht 
vertreten, führt das zu systematischer Benachteiligung. So braucht es etwa eine geschlechterge-
rechte Sprache, um die in der Bundesverfassung verankerte Gleichstellung der Geschlechter zu ge-
währleisten. Die Umbenennung von «Einwohnerrat» zu «Gemeindeparlament», «Bürgerrechts-
delegation» zu «Einbürgerungsdelegation» und die Verwendung des Begriffs «Gemeindepräsi-
dium» ermöglichen, dass die Bezeichnungen der politischen Organen Horws alle Geschlechter re-
präsentieren und leisten so einen Beitrag zur Gleichstellung.  

2. Der Begriff «Einbürgerungsdelegation» ist dem Begriff «Bürgerrechtsdelegation» zudem aufgrund 
des präziseren Ausdrucks vorzuziehen: „Einbürgerungsdelegation“ beschreibt die eigentliche Auf-
gabe des Gremiums und macht klar, dass es um die Beurteilung und Entscheidung über Einbürge-
rungen geht und nicht etwa um allgemeine Bürgerrechte. Dazu kommt, dass «Einbürgerung» all-
tagssprachlich geläufig und somit verständlicher ist. 

3. Die Umbenennung von «Einwohnerrat» zu «Gemeindeparlament» fördert nicht nur die Gleichstel-
lung, sondern verstärkt v.a. auch das demokratische Verständnis, denn er führt: 

a. zu besserer Verständlichkeit: Der Begriff «Parlament» ist allgemein bekannt und steht für 
eine demokratisch gewählte Entscheidungsinstanz, die Gesetze oder Regelungen erlässt. 
„Einwohnerrat“ hingegen kann so missverstanden werden, dass alle Einwohner direkt be-
teiligt sind, obwohl es sich um ein gewähltes Gremium handelt. 

b. zu mehr Klarheit in Bezug auf die Funktion: „Gemeindeparlament“ verdeutlicht, dass es 
sich um die gesetzgebende Instanz innerhalb der Gemeinde handelt, analog zu Kantons- 
und Nationalparlamenten.  

c. zu mehr Einheitlichkeit: Auf nationaler und kantonaler Ebene gibt es Parlamente – die Be-
zeichnung „Gemeindeparlament“ schafft hier eine Einheitlichkeit. Das kantonale 

 
1 Ein sinnvoller Ersatz für «Einwohnerratspräsidium» wäre «Parlamentspräsidium». 



Gemeindegesetz (GG – SLR Nr. 150) verwendet durchgängig den Begriff „Gemeindeparla-
ment“. „Einwohnerrat“ wird nicht verwendet.  

 
Wir danken im Voraus für die Entgegennahme unseres Anliegens. 

Erstunterzeichnerin: 
Eliane Nater, L20 

Mitunterzeichnende: 

Lukas Bucher, L20 
Jonas Heeb, L20 
Sofia Galbraith, L20 
Larissa Lehner, L20 
Frank Matter, L20 
Philipp Peter, L20 
Urs Steiger, L20 
Maline Zimmermann, Junge L20 
Daniela Luthiger, Die Mitte 
André Fallet, GLP 
 

 

 

 

 

 
 
 


